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Regeste

Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofes des Kantonsgerichts | Strassenverkehr und
Transportwesen

Erwägungen

E. 1
Das Kantonsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde gegen die Verfügung der
Vorinstanz vom 30. Mai 2023 zuständig (Art. 12 des kantonalen Gesetzes vom 12.
November 1981 zur Ausführung der Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr
[AGSVG; SGF 781.1] in Verbindung mit Art. 114 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 23.
Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG; SGF 150.1]). Der Beschwerdeführer ist
zur Ergreifung des Rechtsmittels gegen diese Verfügung legitimiert (Art. 76 VRG). Die
Beschwerdefrist wurde eingehalten (Art. 79 Abs. 1 VRG). Auch wurde der
Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt (Art. 128 VRG). Auf die Beschwerde ist daher
einzutreten, soweit sie sich gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Mai 2023 richtet,
und der Beschwerdeführer in seiner Eingabe jedenfalls sinngemäss beantragt, dass diese
Verfügung aufzuheben und auf den Entzug des Führerausweises für die Dauer von drei
Monaten zu verzichten sei. Soweit der Beschwerdeführer indes die revisionsweise
Änderung bzw. Aufhebung des Strafmanda- tes der Militärjustiz vom 16. Januar 2023
beantragt, kann das Kantonsgericht hierauf offensichtlich nicht eintreten. Es läge am
Beschwerdeführer, mit diesen Anträgen gegebenenfalls an die zuständi- ge Instanz der
Militärgerichtsbarkeit zu gelangen.

E. 2
Mit der Beschwerde an das Kantonsgericht können die Verletzung des Rechts
einschliesslich Über- schreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. Die Rüge
der Unangemessenheit ist vorliegend ausgeschlossen (Art. 77 f. VRG).

E. 3.1
Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf die Verwaltungsbehörde beim
Entscheid über die Massnahme des Führerausweisentzugs von den tatsächlichen
Feststellungen des Strafrichters nur abweichen, wenn sie Tatsachen feststellt und ihrem
Entscheid zugrunde legt, die dem Strafrichter unbekannt waren, wenn sie zusätzliche
Beweise erhebt oder wenn der Straf- richter bei der Rechtsanwendung auf den Sachverhalt
nicht alle Rechtsfragen abgeklärt, namentlich die Verletzung bestimmter Verkehrsregeln
übersehen hat (BGE 124 II 103 E. 1c/aa, mit Hinweis). Die Verwaltungsbehörde ist
grundsätzlich auch an einen Strafentscheid gebunden, der nicht im ordentlichen Verfahren,
sondern im Strafbefehlsverfahren gefällt wurde, sofern die beschuldigte Per- son wusste



oder angesichts der Schwere der ihr vorgeworfenen Delikte voraussehen musste, dass gegen
sie ein Führerausweisentzugsverfahren eröffnet wird, und sie es trotzdem unterlässt oder
darauf verzichtet, im Rahmen des summarischen Strafverfahrens die ihr garantierten
Verteidigungs- rechte geltend zu machen. Unter diesen Umständen darf die betroffene
Person nicht das Verwal- tungsverfahren abwarten, um allfällige Rügen vorzubringen und
Beweisanträge zu stellen, sondern ist nach Treu und Glauben verpflichtet, dies bereits im
Rahmen des summarischen Strafverfahrens zu tun, sowie allenfalls die nötigen Rechtsmittel
zu ergreifen (BGE 123 II 97 E. 3c/aa; Urteile BGer 1C_537/2020 vom 16. Februar 2021 E.
3.1; 1C_432/2017 vom 7. Februar 2018 E. 2.3; 1C_537/2020 vom 16. Februar 2021 E. 3.1).

Kantonsgericht KG Seite 4 von 7

E. 3.2
Vorliegend hat die Militärjustiz in ihrem Strafmandat vom 16. Januar 2023 in
sachverhaltlicher Hinsicht insbesondere festgestellt, dass der Beschwerdeführer im
Militärdienst am 3. Mai 2022, gegen 9.50 Uhr, auf der Autobahn A6 zwischen Thun und
Bern mit dem von ihm geführten militärisch immatrikulierten Personenwagen mit einer
Geschwindigkeit von etwa 120 km/h über eine Distanz von ungefähr 1000 m einem anderen
Fahrzeug mit einem Abstand von 14 m nachgefolgt war, und bereits unmittelbar davor
ebenso bei derselben Geschwindigkeit einem anderen Auto über etwa 500 m mit einem
Abstand von 15 m gefolgt war. Das Ereignis war durch die Militärpolizei auf Video-
aufnahmen festgehalten worden.

E. 3.3
Der Beschwerdeführer trägt in seiner Beschwerde einlässlich vor, dass diese
Videoaufzeich- nung in Missachtung der Datenschutzgesetzgebung und damit rechtswidrig
erfolgt sei. Die Aufnah- me durch den Beifahrer eines militärischen Dienstfahrzeuges,
welches ausser dem Militärkontroll- schild keine weiteren Merkmale der
Truppenzugehörigkeit aufgewiesen habe, sei für ihn nicht erkennbar gewesen. Eine solche
heimliche Datenbearbeitung sei nicht zulässig und auf die Aufzeichnungen könne folglich
nicht abgestützt werden.

E. 3.4
Massgebend ist indes, dass der Beschwerdeführer auf die Anfechtung des Strafmandates
verzichtet hat. Er war mit Schreiben der Vorinstanz vom 27. Juli 2022 informiert worden,
dass ein Administrativverfahren gegen ihn eröffnet werde. Mit Verfügung vom 30. August
2022 wurde dieses Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens sistiert,
wobei der Beschwerde- führer explizit darauf hingewiesen wurde, dass er sämtliche
Argumente im Strafverfahren vorzubrin- gen und gegebenenfalls gegen einen
strafrechtlichen Entscheid, den er nicht akzeptiere, vorzuge- hen habe. Dennoch hat er das
Strafmandat nicht angefochten. Damit verzichtete er im Strafverfah- ren auf eine Korrektur
des Sachverhalts, was er nach dem Vorgesagten nicht mehr nachholen kann (vgl. Urteil
BGer 1C_537/2020 vom 16. Februar 2021 E. 3.4). Auch ist für das Kantonsgericht nicht
ersichtlich, inwiefern er mit einem Revisionsgesuch gegen das Strafmandat durchdringen
könnte, da ihm doch die Umstände der Videoaufzeichnung spätestens im Zeitpunkt des
Strafmandates vom 16. Januar 2023 bekannt sein mussten und es ihm somit möglich
gewesen wäre, ein ordentliches Rechtsmittel gegen das Mandat zu ergreifen. Letztlich
bestreitet er in seiner Beschwerde in der Sache auch nicht, dass er bei seiner Fahrt die
Mindestabstände nicht eingehalten hat. Auf den im Strafmandat etablierten Sachverhalt ist



mithin abzustellen.

E. 4.1
Gemäss Art. 34 Abs. 4 SVG ist gegenüber allen Strassenbenützern ein ausreichender
Abstand zu wahren, namentlich beim Kreuzen und Überholen sowie beim Neben- und
Hintereinan- derfahren. Der Fahrzeugführer hat beim Hintereinanderfahren einen
ausreichenden Abstand zu wahren, so dass er auch bei überraschendem Bremsen des
voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig halten kann (Art. 12 Abs. 1 der
Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 [VRV; SR 741.11]). Was unter einem
"ausreichenden Abstand" im Sinne von Art. 34 Abs. 4 SVG zu verste- hen ist, hängt von
den gesamten Umständen ab, insbesondere von den Strassen-, Verkehrs- und
Sichtverhältnissen sowie der Beschaffenheit der beteiligten Fahrzeuge. Im Sinne von
Faustregeln stellt die Rechtsprechung für Personenwagen auf die Regel "halber Tacho"
(entsprechend 1,8 Sekunden) und die "Zwei-Sekunden"-Regel ab (zum Ganzen BGE 131
IV 133 E. 3.1 mit Hinwei- sen). Diese Distanz entspricht ungefähr der Anhaltestrecke bei
plötzlichem ordnungsgemässem Bremsen und Anhalten des vorausfahrenden
Personenwagens (BGE 104 104 IV 192 E. 2b). Für die Qualifizierung als grobe
Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG wird als Richt- schnur die Regel
"1/6-Tacho" bzw. Abstand von 0,6 Sekunden herangezogen (BGE 131 IV 133
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E. 3.3.2; 6B_1090/2017 vom 15. Februar 2018 E. 3.5, mit Hinweisen). Dies bedeutet, dass
bei einem Abstand von unter 1/6 der Tacho- Geschwindigkeit in aller Regel auf eine
schwere Verletzung der Verkehrsregeln zu schliessen ist.

E. 4.2
Gestützt auf den im Strafbefehl etablierten Sachverhalt ist festzuhalten, dass der Beschwer-
deführer die erwähnten Bestimmungen verletzte.

E. 5.1
Das Gesetz unterscheidet zwischen der leichten, mittelschweren und schweren Widerhand-
lung (Art. 16a-c SVG). Eine leichte Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von
Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft, sofern ihn dabei
nur ein leichtes Verschul- den trifft (Art. 16a Abs. 1 Bst. a SVG). Nach der Rechtsprechung
müssen eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden kumulativ gegeben sein. Eine
mittelschwere Widerhandlung begeht, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine
Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 16b Abs. 1 Bst. a
SVG). Sie stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie liegt vor, wenn nicht alle privilegierenden
Elemente einer leichten und nicht alle qualifizierenden Elemente einer schwe- ren
Widerhandlung gegeben sind. Ist die Gefährdung gering, aber das Verschulden hoch, oder
umgekehrt die Gefährdung hoch und das Verschulden gering, liegt eine mittelschwere
Widerhand- lung vor (vgl. Urteil BGer 1C_746/2013 vom 12. Dezember 2013 E. 2.3). Ist
die Verletzung von Verkehrsregeln grob und wird dadurch eine ernstliche Gefahr für die
Sicherheit anderer hervorgeru- fen oder in Kauf genommen, ist die Widerhandlung schwer
(Art. 16c Abs. 1 Bst. a SVG). Eine ernstli- che Gefahr für die Sicherheit anderer ist nicht
erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu
bejahen. Ob eine solche vorliegt, hängt von den jeweiligen Verhältnissen des Einzelfalles
ab (BGE 135 II 138 E. 2.2.2 f.; 131 IV 133 E. 3.2).



E. 5.2
Vorliegend fuhr der Beschwerdeführer gemäss dem im Strafurteil etablierten Sachverhalt
auf der Autobahn bei einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h einem ersten Auto über
eine Strecke von rund 500 m in einem Abstand von 15 m und einem zweiten Auto über eine
Distanz von ungefähr 1000 m mit einem Abstand von 14 m hinterher. Damit liegt gemäss
der erwähnten Richtschnur ("1/6- Tacho") eine schwere Widerhandlung gegen die
Strassenverkehrsvorschriften vor. Bei der Autofahrt herrschte gemäss den Feststellungen im
Strafurteil ein mittelgrosses Verkehrsaufkommen, wobei zahlreiche Lastwagen auf dem
rechten Fahrstreifen fuhren. Auf der Autobahn sind die Geschwin- digkeiten generell hoch.
Der Beschwerdeführer verletzte die erwähnte Tacho-Regel gleich zweimal in Folge und
jeweils über eine längere Strecke – was das Gefahrenpotential erheblich erhöht und ihm
überdies keinesfalls verborgen bleiben konnte. Es gibt zudem keine Hinweise, dass andere
Fahrzeuglenker für den ungenügenden Abstand ursächlich gewesen wären, zumal wie
erwähnt auf den im Strafbefehl etablierten Sachverhalt abgestellt werden kann. Der
Beschwerdeführer hat damit objektiv eine für die Sicherheit zentrale Verkehrsregel –
nämlich die Einhaltung eines genügenden Abstandes im Sinne der Regel "halber Tacho
bzw. 2 Sekunden" – in grober Weise verletzt und dadurch die Verkehrssicherheit
unmittelbar ernsthaft gefährdet. Die Vorinstanz hat folglich in der angefochtenen
Verfügung offensichtlich zu Recht geschlossen, dass der Beschwerdeführer mit dem
streitigen Ereignis auf der Autobahn eine schwere Widerhand- lung gegen die
Verkehrsvorschriften begangen hat.

E. 6.1
Betreffend die Dauer des Führerausweisentzuges ist darauf hinzuweisen, dass der Führer-
ausweis nach einer schweren Widerhandlung gemäss Art. 16c Abs. 2 Bst. a SVG für
mindestens
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sind die Umstände des Einzelfalls zu berück- sichtigen, namentlich die Gefährdung der
Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die
berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindest- entzugsdauer darf
jedoch nicht unterschritten werden (vgl. auch BGE 132 II 234 E. 2.3).

E. 6.2
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer mit der angefochtenen Verfügung den
Führeraus- weis für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer entzogen. Die verfügte
Entzugsdauer von drei Monaten ist damit nicht zu beanstanden und darf – obwohl der
Beschwerdeführer einen guten Leumund besitzt – gemäss dem Gesetz nicht unterschritten
werden.

E. 6.3
Im Ergebnis hat die Vorinstanz mit dem Entzug des Führerausweises auf Probe für die
Dauer von drei Monaten wegen einer schweren Widerhandlung das ihr zustehende
Ermessen nicht miss- braucht oder überschritten und der Entscheid erweist sich als
gerechtfertigt.

E. 7
Schliesslich ist – gestützt auf Art. 15a Abs. 3 SVG – auch nicht zu beanstanden, dass
infolge des Entzuges die Probezeit des Ausweises auf Probe um ein Jahr verlängert wurde;



dies wird im Übri- gen vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht.

E. 8
Die Beschwerde ist folglich abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten ist, und die
angefoch- tene Verfügung ist zu bestätigen.

E. 9
Die Gerichtskosten, die auf CHF 800.- festgelegt werden, sind dem Verfahrensausgang
entspre- chend dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss zu verrech- nen (Art. 131 Abs. 1 VRG; Art. 1 und 2 des kantonalen Tarifs
vom 17. Dezember 1991 der Verfah- renskosten und Entschädigungen in der
Verwaltungsjustiz [TarifVJ; SGF 150.12]). Es besteht kein Anspruch auf
Parteientschädigung (Art. 137 und 139 VRG). (Dispositiv auf der nächsten Seite)
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soweit überhaupt darauf eingetreten wird. II. Die Gerichtskosten von CHF 800.- werden
dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. III.
Zustellung. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim
Bundesgericht eingereicht werden. Gegen die Festsetzung der Höhe der Verfahrenskosten
ist innert 30 Tagen die Einsprache an die Behörde, die entschieden hat, zulässig, sofern nur
dieser Teil des Entscheides angefochten wird (Art. 148 VRG). Freiburg, 4. September
2023/dgr Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber-Praktikant
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